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1. Projektinitiation 
 

Die WINDPARK FRESTEDT-QUICKBORN KG plant die Ausweisung eines Sondergebietes Wind im 

Außenbereich der Gemeinde Frestedt auf einer Fläche von ca. 53 ha (vgl. Abbildung 1) im Rahmen 

einer Änderung des Flächennutzungsplans (vgl. Abbildung 3). Für eine etwaige Beplanung des 

Windenergie-Plangebiets „Windpark Frestedt“ im Gebiet der Gemeinde Frestedt im Kreis 

Dithmarschen wurde das Büro BIOPLAN HAMMERICH, HINSCH & PARTNER BIOLOGEN & GEOGRAPHEN PARTG 

beauftragt, im Jahr 2025 eine Horstkartierung (gem. LfU 2023) durchzuführen.  

Im Juli 2022 wurde mit der Einführung des WindBG festgelegt, dass das Land Schleswig-Holstein bis 

spätestens Ende 2032 2% (Rotor-out) bzw. ca. 3,5 % (Rotor-in) der Landesfläche als Windenergie-Vor-

ranggebiete ausweisen muss. Auf Grund der rechtlichen Unwirksamkeit des Regionalplans für den Pla-

nungsraum I sowie des noch nicht erreichten Flächenbeitragswerts (mit den bisher im RROP 2020 aus-

gewiesenen Vorranggebieten) war das Land aufgefordert, zunächst einen neuen Landesentwicklungs-

plan (LEP) für den Bereich Wind aufzustellen (vgl. 2. Entwurf vom April 2025, MIWKS 2025a). In diesem 

wurden Ziele und Grundsätze für Flächen formuliert, in denen die Ausweisung von Vorranggebieten 

entweder vollständig ausgeschlossen wird (Ziele) oder unter bestimmten Bedingungen (Grundsätze), 

z.B. Anwendung von Minderungsmaßnahmen, dennoch ausgewiesen werden können bzw. genehmi-

gungsfähig sind. Ziele und Grundsätze wurden für den Arten- und Gebietsschutz neben diversen ande-

ren Bereichen festgeschrieben. In dieser Stellungnahme wird nur auf die Ziele und Grundsätze, die den 

Artenschutz betreffen, eingegangen.  

Bisher wurden ca. 7 % der Landesfläche als Potenzialflächen für Windenergie berücksichtigt. Darauf 

basierend hat die Landesplanung im Juli 2025 einen 1. Entwurf des Regionalplans für alle drei Planungs-

räume angefertigt. Es wurden zunächst nur Flächen als Windenergie-Vorranggebiete ausgewiesen, die 

nicht von einem Ziel oder Grundsatz überlagert werden. Insgesamt wurden ca. 3,5 % der Landesfläche 

ausgewiesen, dies entspricht dem zu erreichenden Flächenbeitragswert gem. WindBG. 

Aus der Teilaufstellung des vierten Regionalplans aus Dezember 2020 (Windenergie an Land) geht die 

Planfläche nicht als Windenergie-Potenzialfläche oder Vorranggebiet hervor. Im 1. Entwurf des 

Regionalplans 2025 (Wind) (MIKWS 2025b) ist der Bereich der Planfläche als Potenzialfläche 

PR3_DIT_028 ausgewiesen. Ein Teilgebiet der 150 ha großen Potenzialfläche wurde als Vorranggebiet 

übernommen (vgl. Abbildung 2). Das hier zu betrachtende Plangebiet des Windparks Frestedt stellt ein 

Teilgebiet des 48,5 ha großen Vorranggebietes dar. Das Plangebiet umfasst 35 ha der Fläche des neu 

ausgeschrieben Vorranggebietes und zudem ca. 17 ha der Potenzialfläche westlich des 

Vorranggebietes auf landwirtschaftlichen Nutzflächen (vgl. Abbildung 1). 

Der westliche Teil der Potenzialfläche wird laut Abwägungsentscheidung nicht als Vorranggebiet 

übernommen, weil dieser im 2.000 m Umgebungsbereich eines bekannten Seeadlerhorstes liegt 

(MIWKS 2025b). Eine Ausweisung als Beschleunigungsgebiet ist gem. § 245e i. V. m. § 249c BauGB 

dennoch bis zum Erreichen des Flächenbeitragswertes gem. WindBG möglich.  

 

Das Plangebiet liegt im Naturraum Schleswig-Holsteinische Geest. Die Ortschaft Frestedt liegt im Nor-

den des Plangebiets (vgl. Abbildung 1). Die Landstraße L140 durchquert das Plangebiet, die L141 ver-

läuft westlich der Planfläche. Der Dohrlehnsbach grenzt im Norden an das Plangebiet. Weitere Fließ-

gewässer der Umgebung sind die Frestedter Au im Nordwesten sowie der Helmscher Bach im Osten. 

Der Büttler Kanal fließt südöstlich des Plangebiets sowie der Nord-Ostsee-Kanal (vgl. Abbildung 4). Die 

größeren Fließgewässer und deren Umgebungsbereiche dienen auch als Biotopverbundachsen und 
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Schwerpunktbereiche (vgl. Abbildung 4). (Süd-)westlich der Planfläche befindet sich in einer Entfer-

nung von ca. 4 km das FFH-Gebiet und Naturschutzgebiet Klev- und Donnlandschaft St. Michaelisdonn, 

im Süden liegt der Kudensee, welcher ebenfalls als FFH-Gebiet ausgewiesen ist, sowie Naturschutzge-

biet und EU-Vogelschutzgebiet (ca. 5 km entfernt). Im Nordwesten der Fläche liegt als weiteres FFH-

Gebiet die Windberger Niederung, im Osten das Vaaler Moor und Herrenmoor (vgl. Abbildung 4). Die 

nächstgelegenen Gebiete, die als Wiesenvogelbrutgebiete mit besonders hohen Siedlungsdichten aus-

gewiesen sind, befinden sich im Norden in 2,6 km Entfernung im Bereich der Süderau und der Wind-

berger Niederung, außerdem südlich gelegen im Bereich des Kudensees (vgl. Abbildung 11). Angren-

zend an den Kudensee liegen Nahrungsgebiete für Gänse und Singschwäne. Die nächstgelegenen 

Windparks mit zahlreichen WEA liegen nordöstlich der Planfläche bei Süderhastedt und westlich bei 

St. Michaelisdonn (vgl. Abbildung 1). 

 

Zur Vorbereitung des Planungsvorhabens wurde das Büro BIOPLAN – HAMMERICH, HINSCH & PARTNER, 

BIOLOGEN & GEOGRAPHEN PARTG beauftragt, einen Artenschutzfachbeitrag zu erstellen. Es wurde eine 

Datenrecherche zur Avifauna (Groß- und Greifvögel) und eine Horstkartierung gem. LfU (2023) im Jahr 

2025 sowie eine darauf basierende Beurteilung durchgeführt. Hierbei werden auch vorausschauend 

die neu formulierten Grundsätze für Brutplätze windkraftsensibler Großvögel betrachtet (vgl. MIKWS 

2025a) bzw. geprüft. Zudem erfolgte eine Datenrecherche zu den weiteren artenschutzrechtlich 

relevanten Arten-/Artengruppen (Arten des Anh. IV der FFH-Richtlinie). Im Fließtext finden sich 

entsprechende Karten, die nicht maßstabsgetreu sind. 

 

Abbildung 1: Übersicht des Windenergie-Plangebiets Frestedt (eigene Darstellung) 
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Abbildung 2: Übersicht des Datenblattes PR3_DIT_028 aus Kreis Dithmarschen, Planungsraum III          

(gem. Regionalplan 1. Entwurf 2025) 
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Abbildung 3: Übersicht des Flächennutzungsplanes (Stand: 13.01.2025, Planungsbüro Philipp/Windpark 

Frestedt-Quickborn KG) 
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Abbildung 4: Schutzgebietskulisse der Umgebung. Der Pfeil stellt die ungefähre Lage das Plangebiets dar (Umweltportal SH; Stand 08.2025) 
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2. Rechtliche Rahmenbedingungen 
Im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind die Belange des besonderen Artenschutzes auch im 

Hinblick auf die Beurteilung von Eingriffen in Natur und Landschaft definiert. Der vorliegende 

Artenschutzfachbeitrag beinhaltet daher eine Betrachtung der möglichen Auswirkungen des 

Vorhabens aus artenschutzrechtlicher Sicht.  

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergie-

anlagen an Land (WindBG oder s.g. Wind-an-Land-Gesetz) am 20.07.2022 wurde das BNatSchG 

zeitgleich durch das Vierte Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetz entsprechend 

angepasst. Ziel ist es, das Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und bundeseinheitlich zu regeln. 

Die Anlage 1 Abschnitte 1 und 2 zu § 45b Absatz 1 bis 5 benennt die kollisionsgefährdeten 

Brutvogelarten sowie deren Prüfbereiche (vgl. Tabelle 1), welche einer fachlichen Beurteilung zu 

unterziehen sind, sowie insbesondere die bisher fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen für diese 

Arten (vgl. Tabelle 2). Die Liste der Schutzmaßnahmen ist nicht abschließend. 

Im März 2023 wurde die sogenannte RED III-Richtlinie der EU (EURL 2023/2413) erlassen. Diese war in 

nationales Recht umzusetzen. In einem ersten Schritt erfolgte dies im April/Mai 2024 mit der 

Einführung des § 6a WindBG, wonach alle Vorranggebiete, welche bis zum 18.05.2024 rechtswirksam 

ausgewiesen wurden, als sog. Beschleunigungsgebiete beschrieben sind. Im zweiten Schritt sind am 

15.08.2025 verschiedene gesetzliche Neuregelungen im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung von 

Vorgaben der Richtlinie (EU) 2023/2413 in Kraft getreten, die sich im BImSchG, ROG, BauGB, WHG und 

dem WaStrG niederschlagen. Zur Erreichung eines beschleunigten Ausbaus der Windenergie sind auf 

zwei Planungsebenen -Raumordnungsplan und Flächennutzungsplan- Beschleunigungsgebiete auszu- 

weisen. In § 28 ROG und § 249c BauGB sind die Voraussetzungen, Vorgehensweisen und Folgen für 

eine entsprechende Ausweisung festgeschrieben. 

Gemäß § 28 Abs. 2 ROG bzw. gem. § 249c Abs. 2 BauGB sind Vorranggebiete zusätzlich als Beschleu-

nigungsgebiete auszuweisen, wenn sie nicht in einem der folgenden Gebiete liegen:  

„1. Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Nationalparke sowie Kern- und Pflegezonen von Bio-

sphärenreservaten nach dem Bundesnaturschutzgesetz oder  

2. Gebiete mit landesweit bedeutenden Vorkommen mindestens einer durch den Ausbau der Wind-

energie betroffenen europäischen Vogelart nach § 7 Absatz 2 Nummer 12 des Bundesnaturschutzge-

setzes, einer in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Art oder einer Art, die in einer 

Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes aufgeführt ist; diese 

Gebiete können auf der Grundlage von vorhandenen Daten zu bekannten Artvorkommen oder zu be-

sonders geeigneten Lebensräumen ermittelt werden. (…)“. 

Im Abs. 4 des § 28 ROG bzw. Abs. 4 des § 249c BauGB sind zudem Regeln für wirksame Minderungs-

maßnahmen bei der Ausweisung von Beschleunigungsgebieten gefordert. Diese können gem. Anlage 

3 zu § 28 ROG bzw. § 249c BauGB aufgestellt werden. Dort heißt es unter  

„I.4 Auflistung möglicher Umweltauswirkungen 

Mögliche Umweltauswirkungen sind (…)  

ff) betriebsbedingte Tötung oder Verletzung von Vorkommen kollisionsgefährdeter europäischer Vo-

gelarten und Arten, die im Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind, insbesondere von 
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aa) kollisionsgefährdeten Brutvogelarten als Einzelbrutpaaren nach der Anlage 1 Abschnitt 1 des Bun-

desnaturschutzgesetzes (§ 44 Absatz 1 Nummer 1 des Bundesnaturschutzgesetzes), (…)“  

und weiter unter  

„II.1 Kategorien von Minderungsmaßnahmen für Windenergieanlagen (…) 

c) betriebsbedingte Minderungsmaßnahmen, insbesondere  

aa) Schutzmaßnahmen nach Anlage 1 Abschnitt 2 des Bundesnaturschutzgesetzes für 

kollisionsgefährdete Brutvogelarten als Einzelbrutpaare, (…)“ 

Demnach kann selbst dann ein Beschleunigungsgebiet ausgewiesen werden, wenn es mögliche Um-

weltauswirkungen gibt, sofern für diese entsprechende Minderungsmaßnahmen vorgesehen werden. 

Bei einer Ausweisung eines Beschleunigungsgebiets ist dann in der Folge im Genehmigungsverfahren 

für die WEA der § 6b WindBG anzuwenden. Die zuvor im Plan festgeschriebenen Minderungsmaßnah-

men sind im Genehmigungsverfahren entsprechend den tatsächlichen Eingriffen zu konkretisieren. 

Die Möglichkeit einer Flächennutzungsplanänderung gem. § 245e i. V. m. § 249c BauGB ist nur bis zur 

Erreichung des im WindBG festgeschriebenen Flächenbeitragswertes gegeben. 

Darüber hinaus können gem. § 245e BauGB im Rahmen der Gemeindeöffnungsklausel auch in weite-

ren Flächen Windenergiegebiete ausgewiesen werden, welche dann jedoch keine Beschleunigungsge-

biete sind und eine Anwendung des § 6b WindBG nicht möglich ist. Es ist ein vollständiges BImSchG-

Genehmigungsverfahren durchzuführen. Diese Möglichkeit einer Gebietsausweisung entfällt mit dem 

Inkrafttreten eines neuen rechtswirksamen Regionalplans in den Planungsräumen I-III. 

Im Rahmen der fachlichen Beurteilung ist auf Basis des § 45b Absätze 2 bis 5 sowie der zugehörigen 

Anlage 1 Abschnitt 1 zu prüfen, ob sich das Tötungs- und Verletzungsrisiko nach § 44 Absatz 5 Satz 2 

Nummer 2 BNatSchG für die genannten kollisionsgefährdeten Brutvogelarten durch den Betrieb von 

Windenergieanlagen signifikant erhöht. Im Anschluss sind die sich ergebenden und erforderlichen 

Schutzmaßnahmen nach Anlage 1 Abschnitt 2 zu beschreiben. 

Vor dem Hintergrund des dargelegten gesetzlichen Rahmens sind die Auswirkungen des geplanten 

Vorhabens auf die artenschutzrechtlichen Belange zu untersuchen. So ist zu prüfen, ob Zugriffsverbote 

gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden können und welche Maßnahmen ergriffen werden 

müssen, um das Eintreten von Verbotstatbeständen zu vermeiden. Ist dies nicht möglich, wäre 

nachzuweisen, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG gegeben sind.  

Als für Windkraftplanungen relevante Tiergruppen sind grundsätzlich Vögel und Fledermäuse 

anzusehen. Ferner können auch bei kleinflächigen Eingriffen in terrestrische Lebensräume (z.B. bei 

Herstellung von Zuwegungen oder Stellflächen) Beeinträchtigungen nicht flugfähiger Arten wie 

Haselmaus, Zauneidechse oder Amphibien resultieren. 

2.1 Fachliche Beurteilung 

Der neu eingeführte § 45b befasst sich mit dem Betrieb von Windenergieanlagen an Land. Im Rahmen 

des Antragsverfahrens ist fachlich zu beurteilen, ob für kollisionsgefährdete Brutvogelarten das 

Tötungs- und Verletzungsrisiko im Umfeld ihrer Brutplätze nach § 44 Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 

signifikant durch den Betrieb von Windenergieanlagen erhöht ist. Dazu werden drei Prüfbereiche für 
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insgesamt 15 als kollisionsgefährdet eingestufte Brutvogelarten festgelegt. Diese sind Tabelle 1 oder 

der Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b Abs. 1 bis 5) zu entnehmen.  

Das Tötungs- und Verletzungsrisiko eines Brutpaares der gelisteten Brutvogelarten ist in einem Radius 

um seinen Brutplatz signifikant erhöht, sofern der Abstand zwischen dem Brutplatz und der 

Windenergieanlage geringer als der für diese Art festgelegte Nahbereich ist (§ 45b Abs. 2).   

Befindet sich der Brutplatz eines Brutpaares der kollisionsgefährdeten Brutvogelarten in einem 

Abstand zur Windenergieanlage, welcher größer als der Nahbereich und geringer als der für diese Art 

festgelegte zentrale Prüfbereich ist, so ist regelmäßig davon auszugehen, dass das Tötungs- und 

Verletzungsrisiko für dieses Brutpaar signifikant erhöht ist. Es sei denn, die signifikante Risikoerhöhung 

kann auf Grundlage einer Habitatpotenzialanalyse oder eine auf Verlangen des Vorhabenträgers 

durchgeführte Raumnutzungsanalyse widerlegt oder durch eine fachlich anerkannte Schutz-

maßnahme hinreichend gemindert werden. Kommen entweder Antikollisionssysteme zur Anwendung 

oder werden Abschaltungen phänologiebedingt oder bei landwirtschaftlichen Ereignissen angeordnet 

oder attraktive Ausweichnahrungshabitate angelegt, so ist davon auszugehen, dass das Tötungs- und 

Verletzungsrisiko für das betroffene Brutpaar hinreichend gemindert wird (§ 45b Abs. 3). 

Ist der Abstand zwischen dem Brutplatz einer der gelisteten Brutvogelarten und der Windenergie-

anlage größer als der Zentrale Prüfbereich und höchstens so groß wie der für die Art festgelegte 

erweiterte Prüfbereich, so ist für das betroffene Brutpaar das Tötungs- und Verletzungsrisiko nur dann 

signifikant erhöht, wenn sich die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass sich das Paar aufgrund von 

spezifischer Habitatnutzung oder funktionaler Beziehungen in dem vom Rotor überstrichenen Bereich 

aufhält, und gleichzeitig die daraus folgende signifikante Risikoerhöhung für das Brutpaar nicht durch 

fachlich anerkannte Schutzmaßnahmen hinreichend gemindert werden kann (§ 45b Abs. 4).  

Schutzmaßnahmen sind für Brutpaare der gelisteten kollisionsgefährdeten Brutvogelarten nicht 

erforderlich, wenn der Abstand zwischen dem genutzten Brutplatz und der Windenergieanlage größer 

als der für die Art festgelegte Erweiterte Prüfbereich ist, da hier das Tötungs- und Verletzungsrisiko für 

das Brutpaar nicht signifikant erhöht ist (§ 45b Abs. 5). 

Zur Feststellung des Vorliegens eines Brutplatzes nach Satz 1 sind behördliche Kataster und 

behördliche Datenbanken heranzuziehen; Kartierungen durch den Vorhabenträger sind nicht 

erforderlich. 

 

Tabelle 1: Bereiche zur Prüfung bei kollisionsgefährdeten Brutvogelarten (Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b Absatz 

2 - 5 BNatSchG, 20.07.2022) 

Brutvogelarten Nahbereich* 
Zentraler  
Prüfbereich* 

Erweiterter  
Prüfbereich* 

Seeadler  
(Haliaeetus albicilla) 

500 2.000 5.000 

Fischadler  
(Pandion haliaetus) 

500 1.000 3.000 

Schreiadler  
(Clanga pomarina) 

1.500 3.000 5.000 

Steinadler  
(Aquila chrysaetos) 

1.000 3.000 5.000 
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Brutvogelarten Nahbereich* 
Zentraler  
Prüfbereich* 

Erweiterter  
Prüfbereich* 

Wiesenweihe  
(Circus pygargus) ** 

400 500 2.500 

Kornweihe  
(Circus cyaneus) 

400 500 2.500 

Rohrweihe  
(Circus aeroginosus)** 

400 500 2.500 

Rotmilan  
(Milvus milvus) 

500 1.200 3.500 

Schwarzmilan  
(Milvus migrans) 

500 1.000 2.500 

Wanderfalke  
(Falco peregrinus) 

500 1.000 2.500 

Baumfalke  
(Falco subbuteo) 

350 450 2.000 

Wespenbussard 
 (Pernis apivorus) 

500 1.000 2.000 

Weißstorch  
(Ciconia ciconia) 

500 1.000 2.000 

Sumpfohreule  
(Asio flammeus) 

500 1.000 2.500 

Uhu  
(Bubo bubo)** 

500 1.000 2.500 

*Abstände in Metern, gemessen vom Mastfußmittelpunkt   

** Rohrweihe, Wiesenweihe und Uhu sind nur dann kollisionsgefährdet, wenn die Höhe der Rotorun-

terkante in Küstennähe (bis 100 Kilometer) weniger als 30 m, im weiteren Flachland weniger als 50 m 

oder in hügeligem Gelände weniger als 80 m beträgt. Dies gilt, mit Ausnahme der Rohrweihe, nicht im 

Nahbereich. 

 

2.2. Schutzmaßnahmen 

Aufgrund des im Zentralen Prüfbereich signifikant erhöhte Tötungs- und Verletzungsrisikos für eine 

der gelisteten kollisionsgefährdeten Brutvogelarten ist eine fachlich anerkannte Schutzmaßnahme 

gefordert, die das Risiko für dies Art hinreichend mindert, sofern nicht mittels einer Habitat-

potenzialanalyse der Nachweis erbracht werden kann, dass die Art ihre Nahrung überwiegend in 

Habitaten außerhalb die Potenzialfläche findet. Auch im Erweiterten Prüfbereich sind Schutz-

maßnahmen erforderlich, wenn die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Art im vom Rotor 

überstrichenen Bereich der WEA deutlich erhöht ist. 

Die insbesondere in Anlage 1 Abschnitt 2 genannten Schutzmaßnahmen sind für die gelisteten 

Brutvogelarten fachlich anerkannt. Sie finden sich in Tabelle 1 bzw. in Anlage 1 Abschnitt 2 zu § 45b 

Abs. 1 bis 5. Nach § 45b Abs. 3 Nr. 2 ist bei Anwendung einer der aufgeführten Schutzmaßnahmen 

regelmäßig davon auszugehen, dass die Risikoerhöhung für die betreffende Art hinreichend gemindert 

wird.  
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Zu beachten ist, dass die Anlage 1 Abschnitt 2 für jede der fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen 

eine Aussage dazu trifft, für welche der gelisteten Brutvogelarten diese wirksam ist und sie somit für 

die betreffende Art eingesetzt werden können. Dies bedeutet, dass nicht jede Schutzmaßnahme für 

alle Arten gleich wirksam ist. Dies gilt insbesondere für das Antikollisionssystem, welches derzeit nur 

für den Rotmilan und seit Dezember 2023 in Schleswig-Holstein auch für den Seeadler anerkannt ist. 

Im Gegensatz zu den anderen Schutzmaßnahmen ist die Maßnahme „Senkung der Attraktivität von 

Habitaten im Mastfußbereich“ als alleinige Schutzmaßnahme nicht ausreichend und ist mit einer 

anderen Schutzmaßnahme zu kombinieren.  

Die in Abschnitt 2 der Anlage 1 aufgeführte Liste der fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen ist nicht 

abschließend, sodass im Einzelfall auch in Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden weitere 

Schutzmaßnahmen zum Einsatz kommen können. Zudem sieht § 74 Abs. 6 eine Evaluierung der in den 

§§ 45b bis 45d enthaltenen Bestimmungen vor. 

Schutzmaßnahmen, welche die Abschaltung der WEA entweder phänologiebedingt oder bei landwirt-

schaftlichen Bewirtschaftungsereignissen beinhalten, gelten als unzumutbar, wenn unter Berück-

sichtigung weiterer Schutzmaßnahmen auch für andere besonders geschützte Arten durch die 

Maßnahme der Jahresenergieertrag nach den in § 45b Abs. 6 Nr. 1 oder Nr. 2 Bedingungen verringert 

wird. Hierzu findet sich in Anlage 2 zu § 45b Abs. 6 und 9 sowie zu § 45d Abs. 2 „Zumutbarkeit und 

Höhe der Zahlung der Zahlung in Artenhilfsprogramme“ unter Nr.2 die „Berechnung der 

Zumutbarkeits-schwelle“. 

Tabelle 2: Schutzmaßnahmen (Anlage 1 Abschnitt 2 zu § 45b Absatz 2 - 5 BNatSchG, 20.07.2022) 

Schutzmaßnahme Beschreibung Wirksam für 

Kleinräumige Standortwahl 
(Micro-Siting) 

Im Einzelfall kann durch die Verlagerung von 
Windenergieanlagen die Konfliktintensität ver-
ringert werden, beispielsweise durch ein Her-
ausrücken der Windenergieanlagen aus beson-
ders kritischen Bereichen einer Vogelart oder 
durch das Freihalten von Flugrouten zu essenti-
ellen Nahrungshabitaten. 

Alle Arten des 
Abschnitts 1 

Antikollisionssystem  Auf Basis automatisierter kamera- und/oder 
radarbasierter Detektion der Zielart muss das 
System in der Lage sein, bei Annäherung der 
Zielart rechtzeitig bei Unterschreitung einer 
vorab artspezifisch festgelegten Entfernung zur 
Windenergieanlage per Signal die Rotordreh-
geschwindigkeit bis zum „Trudelbetrieb“ zu 
verringern. 
Antikollisionssysteme, deren Wirksamkeit noch 
nicht belegt ist, können im Einzelfall im Testbe-
trieb angeordnet werden, wenn begleitende 
Maßnahmen zur Erfolgskontrolle angeordnet 
werden. 

Rotmilan,  
zukünftig evtl. 
auch Seeadler, 
Fischadler, 
Schreiadler, 
Schwarzmilan, 
Weißstorch 

Abschaltung bei landwirt-
schaftlichen Bewirtschaf-
tungsereignissen 

Vorübergehende Abschaltung im Falle der 
Grünlandmahd und Ernte von Feldfrüchten so-
wie des Pflügens zwischen 1. April und 31. Au-
gust auf Flächen, die in weniger als 250 Metern 

Rotmilan, 
Schwarzmilan, 
Rohrweihe, 
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Schutzmaßnahme Beschreibung Wirksam für 

Entfernung vom Mastfußmittelpunkt einer 
Windenergieanlage gelegen sind. Bei Wind-
parks sind in Bezug auf die Ausgestaltung der 
Maßnahme gegebenenfalls die diesbezüglichen 
Besonderheiten zu berücksichtigen. Die Ab-
schaltmaßnahmen erfolgen von Beginn des Be-
wirtschaftungsereignisses bis mindestens 24 
Stunden nach Beendigung des Bewirtschaf-
tungsereignisses jeweils von Sonnenaufgang 
bis Sonnenuntergang. Bei für den Artenschutz 
besonders konfliktträchtigen Standorten mit 
drei Brutvorkommen oder, bei besonders ge-
fährdeten Vogelarten, mit zwei Brutvorkom-
men ist für mindestens 48 Stunden nach Been-
digung des Bewirtschaftungsereignisses jeweils 
von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ab-
zuschalten. Die Maßnahme ist unter Berück-
sichtigung von artspezifischen Verhaltensmus-
tern anzuordnen, insbesondere des von der 
Windgeschwindigkeit abhängigen Flugverhal-
tens beim Rotmilan. 

Schreiadler, 
Weißstorch 

Anlage von attraktiven Aus-
weichnahrungshabitaten 

Die Anlage von attraktiven Ausweichnahrungs-
habitaten wie zum Beispiel Feuchtland oder 
Nahrungsgewässern oder die Umstellung auf 
langfristig extensiv bewirtschaftete Ablenkflä-
chen ist artspezifisch in ausreichend großem 
Umfang vorzunehmen. Über die Eignung und 
die Ausgestaltung der Fläche durch artspezifi-
sche Maßnahmen muss im Einzelfall entschie-
den werden. Eine vertragliche Sicherung zu 
Nutzungsbeschränkungen und/oder Bearbei-
tungsauflagen ist nachzuweisen. Die Umset-
zung der Maßnahmen ist für die gesamte Be-
triebsdauer der Windenergieanlage durch ver-
tragliche Vereinbarungen zwischen dem Vor-
habenträger und den Flächenbewirtschaftern 
und -eigentümern sicherzustellen. Die Möglich-
keit und Umsetzbarkeit solcher vertraglichen 
Regelungen ist der Genehmigungsbehörde 
vorab darzulegen. 

Rotmilan, 
Schwarzmilan, 
Weißstorch, 
Baumfalke, 
Fischadler, 
Schreiadler, 
Weihen, Uhu, 
Sumpfohreule, 
Wespenbussard 

Senkung der Attraktivität von 
Habitaten im Mastfußbereich 

Die Minimierung und unattraktive Gestaltung 
des Mastfußbereiches (entspricht der vom Ro-
tor überstrichenen Fläche zuzüglich eines Puf-
fers von 50 Metern) sowie der Kranstellfläche 
kann dazu dienen, die Anlockwirkung von Flä-
chen im direkten Umfeld der Windenergiean-
lage für kollisionsgefährdete Arten zu verrin-
gern. Hierfür ist die Schutzmaßnahme regelmä-
ßig durchzuführen. Auf Kurzrasenvegetation, 

Rotmilan, 
Schwarzmilan, 
Schreiadler, 
Weißstorch, 
Wespenbussard 
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Schutzmaßnahme Beschreibung Wirksam für 

Brachen sowie auf zu mähendes Grünland ist in 
jedem Fall zu verzichten. Je nach Standort, der 
umgebenden Flächennutzung sowie dem be-
troffenen Artenspektrum kann es geboten 
sein, die Schutzmaßnahme einzelfallspezifisch 
anzupassen. 
Die Maßnahme ist als alleinige Schutzmaß-
nahme nicht ausreichend. 

Phänologiebedingte Abschal-
tung 

Die phänologiebedingte Abschaltung von 
Windenergieanlagen umfasst bestimmte, ab-
grenzbare Entwicklungs-/Lebenszyklen mit er-
höhter Nutzungsintensität des Brutplatzes (z. 
B. Balzzeit oder Zeit flügger Jungvögel). Sie be-
trägt in der Regel bis zu 4 oder bis zu 6 Wochen 
innerhalb des Zeitraums vom 1. März bis zum 
31. August von Sonnenaufgang bis Sonnenun-
tergang. Die Zeiträume können bei bestimmten 
Witterungsbedingungen wie Starkregen oder 
hohen Windgeschwindigkeiten artspezifisch im 
Einzelfall beschränkt werden, sofern hinrei-
chend belegt ist, dass aufgrund bestimmter 
artspezifischer Verhaltensmuster während die-
ser Zeiten keine regelmäßigen Flüge stattfin-
den, die zu einer signifikanten Erhöhung des 
Tötungs- und Verletzungsrisikos führen. 
Da die phänologiebedingte Abschaltung mit er-
heblichen Energieverlusten verbunden ist, soll 
sie aber nur angeordnet werden, wenn keine 
andere Maßnahme zur Verfügung steht. 

Alle Arten des 
Abschnitts 1 

2.3 Datenrecherche 

Zur Erfassung artenschutzrechtlich relevanter Tierarten erfolgte eine umfangreiche Auswertung 

vorhandener Daten. Zur Beurteilung der Vorkommen von windkraftsensiblen Vogelarten erfolgten 

zusätzlich gezielte Geländeerhebungen vor Ort. Zur Ermittlung von Vorkommen prüfrelevanter Arten 

im Betrachtungsgebiet wurden folgende Unterlagen ausgewertet bzw. folgende Quellen für den 6 km 

Rechercheradius um das Plangebiet abgefragt (vgl. Abbildung 6 ): 

 Datenabfrage im LfU (Datenbank LANDESAMT FÜR UMWELT) in einem 6 km-Rechercheradius um 

die Potenzialfläche (Informationen von DR. J. KIECKBUSCH von der Staatlichen Vogelschutzwarte 

in Flintbek sowie Daten aus der Datenbank „WinArt“/Lanis S-H), 

 Auswertung der gängigen Werke zur Verbreitung von Tier- und Pflanzenarten in Schleswig-

Holstein (v. a. BERNDT et al. 2002, FÖAG 2011, FÖAG 2013, FÖAG 2018, FÖAG 2024, KOOP 2010, 

KOOP & Berndt 2014, Borkenhagen 2011, Borkenhagen 2014, Brinkmann 2007, Jeromin & KOOP 

2013, KLINGE & WINKLER 2005, KIECKBUSCH et al. 2021, LLUR 2018, ROMAHN et al. 2008, SN 2008, 

STUHR & JÖDICKE 2007, WINKLER et al. 2009, um nur einige zu nennen), 
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 Sichtung der Internetseite [www.stoercheimnorden.jimdofree.de] und 

[www.weissstocherfassung.de] hinsichtlich der Weißstorchvorkommen in Schleswig-Holstein 

bzw. innerhalb des 6 km-Prüfradius, 

 Sichtung der Internetseite [www.eulen.de] hinsichtlich der Uhuvorkommen in Schleswig-

Holstein bzw. innerhalb des 6 km-Prüfradius, 

 sowie die Berücksichtigung der Abwägungs- und Tabukriterien bei Windkraftplanungen in 

Schleswig-Holstein (RROP gemäß MINISTERIUM FÜR INNERES, LÄNDLICHE RÄUME UND INTEGRATION, 

Stand 17. Dezember 2019 bzw. 29. Dezember 2020) als auch Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b 

Abs. 2-5 BNatSchG, die Standardisierung des Vollzugs artenschutzrechtlicher Vorschriften bei 

der Zulassung von Windenergieanlagen für ausgewählte Brutvogelarten – Arbeitshilfe zur 

Beachtung artenschutzrechtlicher Belang in Schleswig-Holstein (MELUND & LLUR 2021) für 

den Schwarzstorch sowie die Empfehlungen zur Berücksichtigung tierökologischer Belange bei 

Windenergieplanungen in Schleswig-Holstein (LANU 2008) für den Kranich. 

 

Hinsichtlich der Datenrecherche sowie den TK25-Blattschnittquadranten, die mit 11 x 11 km im 

Vergleich zu den Untersuchungsgebieten recht groß sind, werden diese in vier Teilquadranten (TQ) 

unterteilt (vgl. Abbildung 5), beginnend oben rechts mit Teilquadrant (I) und dann gegen den Uhr-

zeigersinn oben links Teilquadrant (II), unten links Teilquadrant (III) und unten rechts dann 

Teilquadrant (IV). 

 

Abbildung 5: Einteilung eines Quadranten in vier Teilquadranten (Quelle: Wikipedia). 

Das Planungsgebiet befindet sich im TK25-Blattschnitt 1921. Im FFH-Bericht kommt ein Raster mit 10 

x 10 km großen Quadranten zu Einsatz. Hier befindet sich das Untersuchungsgebiet im Quadranten 

N343 - E426. 

Die berücksichtigte Datengrundlage wird bzgl. des Umfangs und der Aktualität als ausreichend 

erachtet, um die möglichen Zugriffsverbote für die nach dem neuen BNatSchG gelisteten kollisions-

gefährdeten Brutvogelarten als auch weiteren artenschutzrechtlich relevanten Arten-/Artengruppen 

angemessen beurteilen zu können. 

2.4 Horstkartierung gem. LfU 2023 

Im Jahr 2025 wurde im Zeitraum März bis Juli eine Ermittlung von Niststätten relevanter Groß- und 

Greifvögel (aufgeteilt in Nestsuche und Besatzkontrolle sowie Flugbeobachtungen) durchgeführt. 

Diese erfolgte in einem Radius von 1.200 m um das Plangebiet gem. der „Fachlichen Methode zur 

Ermittlung von Niststätten relevanter Groß- und Greifvögel mit besonderem Fokus auf 

kollisionsgefährdete Brutvogelarten an Windenergieanlagen (WEA) nach Anlage 1 zu § 45b BNatSchG 
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in Schleswig-Holstein“ (LfU 2023). Demnach werden in Schleswig-Holstein die Niststätten der in Tabelle 

3 aufgeführten 15 Groß- und Greifvögel ermittelt. Für die Arten Seeadler, Fischadler und 

Schwarzstorch erfolgte ausschließlich eine Abfrage bei den Artexperten (der Projektgruppe 

Seeadlerschutz e.V., welche alle drei Arten betreut). Die Kornweihe ist überwiegend als Durchzügler 

im Land unterwegs. Die wenigen Brutplätze sind bekannt. Die weiteren Greifvogelarten der Anlage 1 

Abschnitt 1 zu § 45b Abs. 2-5 BNatSchG -Stein- und Schreiadler- gelten in Schleswig-Holstein als 

ausgestorben. Zusätzlich wird der Kranich betrachtet, da die Lage der Brutplätze aufgrund der 

Störempfindlichkeit zur Bewertung möglicher Beeinträchtigungen der Fortpflanzungsstätte 

heranzuziehen ist (vgl. LfU 2023).  

Ein wesentlicher Bestandteil der Horstkartierung ist die Suche nach letztjährigen aber vor allem von 

aktuellen Horsten im unbelaubten Zustand der Bäume und Wälder sowie deren spätere Besatz-

kontrolle (vgl. Tabelle 3). Im März (1. Termin) sind erstmals die Horste bzw. Niststätten von früh 

brütenden Arten wie Uhu, Kranich, Rotmilan und Wanderfalke zu suchen, im April (2. Termin) bei der 

zweiten Horstsuche liegt der Schwerpunkt auf Rot- und Schwarzmilan sowie Weißstorch und Wander-

falke. Im Mai (3. Termin) erfolgt eine Besatzkontrolle vor allem der Horste von Rot- und Schwarzmilan 

sowie von Weißstorch und Wanderfalke. Anschließend werden an zwei Terminen im Mai bis Juni (4. 

und 5. Termin) mittels Flugbewegungsbeobachtung potenzielle Brutplätze von spät brütenden Arten 

wie Weihen, Sumpfohreule, Baumfalke und Wespenbussard ermittelt. Darauf werden nochmals alle 

bisher gefundenen Horste und Brutplätze auf Besatz kontrolliert (6. Termin). Im Juli (7. Termin) werden 

ein weiteres Mal Flugbewegungsbeobachtungen durchgeführt. Eventuell ist im November (8. Termin) 

nach dem Laubfall eine Suche insbesondere nach Horsten des Wespenbussards durchzuführen. 

Tabelle 3: Übersicht Verteilung Kartierdurchgänge im Jahresverlauf (LfU 2023) 

 

 

3. Ergebnisse  

3.1 Ergebnisse der Datenrecherche  

3.1.1 Groß- und Greifvögel 

Dargestellt sind die Brutplätze/Horste mit den artspezifischen Nahbereichen sowie zentralen 

Prüfbereichen für die 15 in Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b Absätze 2 bis 5 BNatSchG gelisteten 

kollisionsgefährdeten Brutvogelarten. Das Ergebnis der Datenrecherche 2025 ergab, dass für das zu 

betrachtende Plangebiet zumindest folgende Groß- und Greifvogelarten relevant sind, da für sie 

bereits Brutvorkommen im näheren und weiteren Umfeld des Vorranggebietes bekannt sind oder 

angenommen werden müssen (vgl. Abbildung 6): Weißstorch, Seeadler sowie der Uhu.  

Die Datenrecherche beim LfU im Jahre 2025 zeigt Brutplätze von kollisionsgefährdeten Groß- und 

Greifvögeln rund um das Plangebiet. 
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Im 6 km Radius um das Plangebiet wurden insgesamt acht Weißstorchhorste lokalisiert, die in ca. 1.200 

bis 5.200 m Entfernung zum Plangebiet liegen (vgl. Abbildung 6). Sechs der Weißstorch-Nistplätze 

weisen einen Lebensstättenschutz gem. MELUND & LLUR (2021) auf, jedoch tangieren die 

artspezifischen Prüfbereiche der Weißstörche das Plangebiet nicht.  

Im Nordwesten des Plangebiets existiert ein Seeadler-Brutplatz mit Brutnachweisen von 2015 und 

2024 in 1.659 m Entfernung zum Plangebiet (vgl. Abbildung 6). Im Jahr 2025 wurde dort ein Revierpaar 

nachgewiesen, jedoch ohne Bruterfolg. Der Lebensstättenschutz für diesen Brutplatz besteht. Der 

artspezifische zentrale Prüfbereich (2.000 m) tangiert den westlichen Teil des Plangebiets (vgl. 

Abbildung 6), der erweiterte Prüfbereich (5.000 m) überlagert das Plangebiet vollständig (vgl. 

Abbildung 16). 

Brutnachweise des Uhus sind rund um das Plangebiet nachgewiesen. Die Brutplätze wurden in 

Entfernungen von ca. 1.500 – 5.900 m lokalisiert (vgl. Abbildung 6). Keiner der Brutplätze weist im Jahr 

2025 einen Lebensstättenschutz auf, da die Nachweise aus den Jahren 2016-2020 stammen. Somit 

besitzen die artspezifischen Prüfradien hier keine Relevanz.  



 

Bioplan – Hammerich, Hinsch & Partner Biologen & Geographen PartG 

16 Artenschutzfachbeitrag für den Windpark Frestedt   

 

Abbildung 6: Ergebnisse der Datenrecherche im 6 km Radius (Daten Lanis S-H 2025; eigene Darstellung) 
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3.1.2 Amphibien und Reptilien 

Amphibien besitzen sehr unterschiedliche Ansprüche an ihre 

Lebensräume und besiedeln die verschiedensten Gewässertypen. 

Betrachtet man die gesamte Gruppe, so kommen sie in nahezu 

allen Gebieten Schleswig-Holsteins außer Halligen und 

Marschinseln vor. In Schleswig-Holstein sind grundsätzlich acht 

Amphibienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie zu erwarten.  

Gemäß FÖAG (2024) sind im Datenrechercheradius bzw. für den 

TK25-Blattschnittquadranten 1921 ein Vorkommen von Moorfrosch, Kreuzkröte, Knoblauchkröte, 

Kammmolch und Zauneidechse als artenschutzrechtlich relevante Art des Anhangs IV der FFH-Richtli-

nie bekannt (vgl.  
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Tabelle 4). Dies wird auch gemäß LLUR (2019) für den betroffenen 10 x 10 km-Quadranten N343- E426 

für den Kammmolch, Knoblauchkröte und den Moorfrosch bestätigt, hier zeigen sich auch Nachweise 

der Schlingnatter. Die Tabelle enthält nur die aktuellen Vorkommen (Zeitraum 2010 bis 2024). Inner-

halb des 1.000 m Radius um die Planfläche sind in der Datenbank des LfU (Lanis S-H 2025) Nachweise 

von Amphibien dokumentiert (vgl. Abbildung 7). Es handelt sich um Sichtbeobachtungen des Kamm-

molchs aus den Jahren 1985 und 1999 und den Nachweis eines Moorfroschs aus dem Jahr 1999. 

Eine konkrete Amphibienerfassung wurde nicht durchgeführt. Innerhalb des Plangebiets existiert gem. 

Luftbildanalyse keine Stillgewässer oder Gräben. Innerhalb des 1.000 m Radius finden sich das 

Fließgewässer Dohrlehnsbach, der Helmscher Bach und seine Grabenausläufe verlaufen im 

südöstlichen Teil des 1.000 m Radius. Des Weiteren existieren zwei kleine Stillgewässer auf 

Ackerflächen im Osten des 1.000 m Radius. Diese aquatischen Habitate müssen als potenzielle 

Amphibienlaichgewässer eingestuft werden. 

Anhand der recherchierten Daten bestehen für die Reptilien (Zauneidechse und Schlingnatter) keine 

Konflikte, da die Vorkommen weit genug vom Plangebiet entfernt liegen. Ein Vorkommen innerhalb 

der Potenzialfläche sowie innerhalb des 200 m-Gefahrenbereiches ist aufgrund der für die Arten 

unattraktiven Habitatstrukturen auszuschließen.  

Für die Gruppe der Amphibien sind potenzielle Betroffenheiten hingegen nicht gänzlich auszuschließen 

(s.o.). Im Zuge einer Zuwegungsplanung ist die Situation konkreter zu beurteilen, sollte diese dichter 

als 100 Meter an den potenziellen Laichhabitaten entlangführen.  

Daher gilt:  

 Für die Artengruppen der Amphibien besteht eine potenzielle Betroffenheit durch das Vorhaben, 

sofern die WEA-Standorte inkl. der Kranstellflächen oder Zuwegungen dichter als 100 m von den 

Laichhabitaten entlang-führen. Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen sind potenziell 

erforderlich. 

 

 Für die Artengruppen der Reptilien besteht keine potenzielle Betroffenheit durch das Vorhaben. 

Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 
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Tabelle 4: Vorkommen von Amphibien und Reptilien des Anhang IV der FFH-Richtlinie im TK25-Quadranten 

1720 (gem. FÖAG 2024) 

Art Nachweis bis 

Kammmolch Triturus cristatus Letzte Nachweise 2010 – 2024 

Knoblauchkröte Pelobates fuscus Letzte Nachweise 2010 – 2024 

Moorfrosch Rana arvalis Letzte Nachweise 2010 – 2024 

Zauneidechse Lacerta agilis Letzte Nachweise 2010 - 2024 

 

 

Abbildung 7: Ergebnisse der Datenrecherche im 1.000 m Radius (Daten: LANIS-SH 2025, eigene Darstellung) 

 

3.1.3 Fledermäuse 

In Schleswig-Holstein sind derzeit 15 Fledermausarten heimisch. 

Alle gelten gem. § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG und darüber hinaus 

auch als Arten des Anh. IV FFH-RL nach europäischem Recht als 

streng geschützt. Aus der Datenbank des Lanis S-H (2025) ist für 

die Fledermausfauna abzuleiten, dass im Umkreis von 3 km um 

das Plangebiet keine Winterquartiere bekannt sind. Im 1 km 

Datenrechercheradius wurden ebenfalls keine Sommer-

quartiere der Fledermaus dokumentiert. Aufgrund der vorhandenen Landschaftsstruktur (umliegende 

Einzelhausbebauungen, Siedlungs- und Landwirtschaftsstrukturen, etc.), Still- und Fließgewässer sowie 
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kleinere und größere Gehölz- und Waldbestände können gem. FÖAG (2011) und LLUR (2019) folgende 

in der Tabelle 5 aufgeführten Arten im Raum potenziell vorkommen. In dieser sind die stark 

kollisionsgefährdeten Fledermausarten „fett“ hervorgehoben. Niedrig und strukturgebunden 

fliegende Myotis-/Plecotus-Arten spielen eine untergeordnete Rolle bei der Windkraftplanung, 

besonders, wenn der untere Rotordurchgang höher 30 m liegt (vgl. MELUND 2020). Die Zwerg- und 

Rauhautfledermaus sowie der Große Abendsegler können potenziell und teils überwiegend zu den 

Migrationszeiten im Frühjahr und Herbst in Erscheinung treten.  

 Für die Artengruppe der Fledermäuse besteht eine potenzielle Betroffenheit durch ein 

potenzielles Vorhaben. Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen sind potenziell erforderlich. 

Tabelle 5: (Potenziell) vorkommendes Fledermaus-Artenspektrum im Raum (gem. FÖAG 2011, MELUND & 

LLUR 2019) 

RL SH: Gefährdungsstatus in Schleswig-Holstein (BORKENHAGEN 2014) 
RL D: Gefährdungsstatus in Deutschland (MEINIG et al. 2020) 
Gefährdungskategorien: 3: gefährdet, 2: stark gefährdet, 1: vom Aussterben bedroht, D: Daten unzureichend, G: Gefährdung unbekannten 
Ausmaßes, V: Art der Vorwarnliste, --: ungefährdet 
FFH-Anh.: In den Anhängen der FFH-Richtlinie aufgeführt: II & IV: streng zu schützende Arten von gemeinschaftlichem Interesse 
 

Art RL SH RL D FFH-Anhang 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 3 IV 

Braunes Langohr Plecotus auritus V 3 IV 

Fransenfledermaus Myotis nattereri V -- IV 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula 3 V IV 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus V -- IV 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii -- -- IV 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 3 -- IV 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus -- -- IV 

Zweifarbfledermaus Vespertillus murinus D D IV 

 

3.1.4 Fischotter 

Der Fischotter gehört zu den am stärksten gefährdeten 

Säugetieren Europas. Während der Fischotter bis Mitte der 

1980er-Jahre in Schleswig-Holstein als fast ausgestorben 

galt, kann bei der Art seit den 1990er-Jahren ein 

kontinuierlicher Anstieg der Wiederausbreitung in 

Schleswig-Holstein registriert werden (vgl. Abbildung 9). 

Die Art bevorzugt eine Vielzahl verschiedener aquatische 

Habitate, inklusive Flüsse, Seen, Mooren und 

Küstenregionen (WASSER, OTTER, MENSCH E. V. 2022). Für Schleswig-Holstein gibt der WASSER, OTTER, 

MENSCH E. V. (2022) positive Fischotternachweise über fast das gesamte Bundesland an (vgl. Abbildung 

8). Das nächstgelegene Gewässer mit besonderer Bedeutung für die Ausbreitung des Fischotters ist 

der ca. 5 km entfernte Nord-Ostsee-Kanal (vgl. Abbildung 9). 
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Für das Planungsgebiet, welches im TK25-Blattschnittquadranten 1921 liegt, sind keine positiven 

Fischotternachweise aus der ISOS-Fischotterkartierung (Informations System Otter Spuren) der Jahre 

2021/22 (WASSER, OTTER, MENSCH E.V. 2022) dokumentiert (vgl. Abbildung 8). Die Datenabfrage bei der 

WinArt-Datenbank Lanis S-H hat im 1.000 m Rechercheradius keine Nachweise des Fischotters 

ergeben.  

Obwohl eine Querung des Gebiets grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden kann, liegen in diesem 

Fall keine artenschutzrechtlichen Betroffenheiten vor. Eine Betroffenheit des Fischotters ist zudem 

unwahrscheinlich, da der Fischotter den Baumaßnahmen zu Lande ausweichen kann. 

 Für den Fischotter besteht keine Betroffenheit durch ein potenzielles Vorhaben. Er hat somit 

keine Relevanz für das Vorhaben. Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

 

 

Abbildung 8: Ergebnisse der ISOS - Fischotterkartierung 2021/2022 (MELUND 2023). Der Pfeil stellt die 

ungefähre Lage des Windenergie-Plangebiets dar. 
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Rot: häufig vom Fischotter genutzte Gewässer, grün: seltener frequentierte Gewässer (mit unbekannter Kontinuität) bzw. potenzielle Aus-

breitungsgewässer, blau: wichtige Wanderkorridor-Suchräume incl. einer 200 m breiten Schutzzone um die Gewässer, gelb: Schwerpunkte 

des landesweiten Biotopverbundsystems. Gewässer von besonderer Bedeutung für die Fischotterausbreitung: 12 = Nord-Ostsee-Kanal (vgl. 

GRÜNWALD-SCHWARK et al. 2012) 

Abbildung 9: Charakterisierung der Gewässer Schleswig-Holsteins als potenzielle Wanderkorridor-Suchräume 

(aus Grünwald-Schwark et al. 2012). Der Pfeil stellt die Lage des Plangebiets dar. 
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3.1.5 Haselmaus 

Die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) gehört in 

Schleswig-Holstein zu den stark gefährdeten Arten 

(BORKENHAGEN 2014) und außerdem auch zu den streng 

geschützten heimischen Tieren gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 

BNatSchG (FFH-Art-Code: 1341). Die Haselmaus besiedelt 

Wälder unterschiedlichsten Typs, aber auch Feldhecken und 

Gebüsche wie vielfach in Schleswig-Holstein vorhanden 

(PETERSEN et al. 2004).  

Zur Verbreitung der Haselmaus liegt eine Karte zur Vorkommenswahrscheinlichkeit vor (LANU 2008). 

Diese basiert auf Untersuchungen in den letzten Jahren, die vor allem im Rahmen der Aktion 

„Nussjagd“ der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein seit 2007 laufen sowie anderen bekannten 

Nachweisen seit 1990. Im veröffentlichten Merkblatt „Berücksichtigung der Haselmaus bei Vorhaben“ 

(LLUR 2018) werden die Haselmaus-Nachweise auf der Datengrundlage des Arten- und 

Fundpunkterasters (FÖAG e.V. Kiel/ LLUR Stand 12/2017) kartographisch dargestellt. Danach 

erstrecken sich die Nachweise aus dem Zeitraum von 2002 bis 2017 von der südöstlichen Landesgrenze 

nach Norden bis zur Linie Lütjenburg – Plön – Segeberg – Stuvenborn, außerdem wurde die Haselmaus 

im Raum Aukrug nachgewiesen. Außerhalb dieses Gebietes sind bisher nur ältere (vor 2002) sehr 

vereinzelte und zumeist vermutlich lokal begrenzte Vorkommen bekannt.  

Die bestimmende Voraussetzung für einen als optimal geltenden Haselmaus-Lebensraum ist eine hohe 

Diversität an Bäumen und Sträuchern, sodass der Haselmaus während der gesamten aktiven Periode 

ausreichend Nahrung zur Verfügung steht. Neben der entsprechenden botanischen Vielfalt müssen 

geeignete Gehölzstrukturen entwickelt sein, insbesondere eine reich strukturierte, nicht beschattete 

Strauchschicht. 

In unserem waldarmen Bundesland ist sie vor allem auf den Verbund von Wäldern durch Knicks als 

Ausbreitungskorridore und als Lebensraum angewiesen. Sie benötigt ein lückenloses Gehölznetz mit 

einem großen Strauchreichtum, der den sich vornehmlich kletternd fortbewegenden Haselmäusen 

Schutz bietet und es ihnen ermöglicht, sich in der Landschaft fortzubewegen, ohne Freiflächen 

überqueren zu müssen. Größere Lücken innerhalb der Strauchvegetation, wie beispielsweise 

Verkehrswege und Offenlandflächen, stellen vielfach Ausbreitungsbarrieren für die kleinen Nager dar. 

Haselmäuse stehen so beispielhaft für zahlreiche Arten, die nur lückenhaft oder isoliert vorkommen, 

sodass die erfolgreiche Erhaltung von reproduktionsfähigen Haselmauspopulationen ein signifikanter 

Indikator für eine gut gemanagte Landschaft ist (EHLERS 2009). 

Adulte Haselmäuse sind in stabilen Habitaten standorttreu und werden normalerweise nicht mehr als 

100 m weit von ihrem Nest entfernt vorgefunden. Vor allem Jungtiere können jedoch erstaunliche 

Abwanderungsdistanzen von 1 km und mehr zurücklegen, bevor sie ihr Streifgebiet erschlossen haben. 

Die längste Wanderung einer Haselmaus wurde mit 3,3 km gemessen. Je nach Temperaturen und 

vorhandenem Nahrungsangebot begeben sich Haselmäuse in unseren Breiten ab Ende Oktober für 

rund sechs Monate in den Winterschlaf: Sie steigen aus der Baum- und Strauchschicht herab, um ihre 

Winternester hauptsächlich unter Moos oder der lockeren Laubschicht, seltener in Baumstümpfen, 

Höhlen anderer Nager, Felsspalten oder Wurzelstöcken zu bauen. 
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Die Datenrecherche (FÖAG 2024) zeigt, dass in den TK25-Blattschnitten 1921 keine Nachweise für die 

Haselmaus bis 2024 existieren (vgl. Abbildung 10). Die Datenabfrage bei der WinArt-Datenbank Lanis 

S-H ergab keine Nachweise der Haselmaus in diesem Gebiet.  

 Für die Haselmaus besteht keine potenzielle Betroffenheit durch das Vorhaben. Sie hat somit 

keine Relevanz für das Vorhaben. Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

 

 

Abbildung 10: Aktuelle Verbreitung der Haselmaus in Schleswig-Holstein (FÖAG 2024). Der Pfeil stellt die un-

gefähre Lage das Plangebiets dar. 

 

3.1.6 Rastvögel 

Eine artenschutzrechtliche Relevanz gem. § 44 (1) S. 2 BNatSchG besitzen lediglich Rastbestände, die 

innerhalb eines Betrachtungsraumes regelmäßig 2% des landesweiten Bestandes aufweisen (LBV-

SH/AfPE 2016). Für kleinere Bestände ist davon auszugehen, dass sie in der Regel eine hohe Flexibilität 

aufweisen und den vorhabenbedingten Beeinträchtigungen (z.B. Entwertung von Schlafplätzen, Rast- 

oder Nahrungshabitaten) ausweichen können.  

Darüber hinaus ist der Betrachtungsraum nicht als Rastgebiet mit besonderer Bedeutung von landes-

weiten Rastbeständen bekannt. Die nächstliegenden bedeutsamen Nahrungs- und Rastgebiete für 

Gänse und Schwäne liegen südöstlich des Plangebietes in einer Entfernung von ca. 5,3 km am Nord-

Ostsee-Kanal. Die nächstgelegen Flugkorridore liegen in 5,3 km Entfernung am Nord-Ostsee-Kanal und 

ca. 10km. entfernt an der Nordseeküste (vgl. Abbildung 11). 
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Die nächstgelegenen Wiesenvogelbrutgebiete liegen im Norden in 2,6 km Entfernung im Bereich der 

Windberger Niederung, sowie im Süden in 5,6 km Entfernung im Bereich des Kudensees (vgl. Abbildung 

11). 

Es ist davon auszugehen, dass die Rastvögel sich in der Planfläche eher selten aufhalten, da sie vor 

allem direkt an der Küste und am Nord-Ostsee-Kanal rasten. Zudem ist für die Umgebung des Gebietes 

eine Vorbelastung gegeben, da das Plangebiet ackerbaulich genutzt als auch von Verkehrsflächen 

durchkreuzt wird. 

 Für die Rastvögel ist somit keine Betroffenheit durch das Vorhaben ersichtlich. Schutz- und 

Vermeidungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

3.1.7 Zugvögel 

Für Zugvögel kommt hinsichtlich möglicher artenschutzrechtlicher Konflikte ausschließlich das 

Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG infolge des Kollisionsrisikos empfindlicher Arten zum 

Tragen. Im Hinblick auf die Größenordnung möglicher Kollisionen, die einen Verbotstatbestand nach 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auslösen könnten („signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos“) kann 

festgehalten werden, dass das Planungsgebiet zwar angrenzend, jedoch außerhalb der Hauptachse des 

überregionalen Vogelzugs (vgl.  

Abbildung 11) und somit außerhalb bekannter Zugkorridoren über Bundeswasserstraßen (LANU 2008) 

mit erhöhter Zugintensität liegt (vgl. auch KOOP 2002). Wenngleich im Betrachtungsraum von einem 

allgemeinen Vogelzuggeschehen ausgegangen werden kann, findet dieser vor allem als Breitfrontzug 

statt (vgl. KOOP 2002, 2010). Folglich ist die Zugintensität geringer als in eng begrenzten Zugkorridoren. 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Großteil der das Gebiet überfliegenden Vögel um 

kleinere Singvogelarten handeln dürfte, die gegenüber Kollisionen mit Windkraftanlagen eine geringe 

Empfindlichkeit zeigen. Die zumeist größeren Wasser- und Watvögel ziehen überwiegend in klar 

begrenzten Zugkorridoren (vgl. Abbildung 12 und Abbildung 13), die sich in einem 3 km breiten Streifen 

entlang des Nord-Ostsee-Kanals erstrecken. Die Mehrzahl der Wasservogelarten erreicht zudem über 

Land Zughöhen von deutlich mehr als 100 m. Das Planungsgebiet liegt jedoch außerhalb dieser 

Hauptachse. 

Das Plangebiet liegt westlich der Hauptachsen des überregionalen Vogelzugs mit besonderer 

Bedeutung am Nord-Ostsee-Kanal in einer Entfernung von ca. 6.000 m. Zudem befindet sich das 

Plangebiet in einer Entfernung von ca. 11 km östlich der Hauptachse des überregionalen Vogelzugs mit 

besonderer Bedeutung an der Küste. In der Nähe zur Planfläche befindet sich südlich das EU-

Vogelschutzgebiet im Bereich des Kudensees in einer Entfernung von ca. 5,6 km (vgl. Abb. 13). 

Die Kollisionswahrscheinlichkeit von Zugvögeln im Betrachtungsraum wird vor dem Hintergrund der 

o. g. Aspekte insgesamt als gering eingestuft. Eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos lässt sich 

für die Individuen der möglicherweise betroffenen Arten nicht ableiten. Die Kollisionsrate für die 

einzelnen das Plangebiet potenziell überquerenden Arten wird folglich in einer Größenordnung liegen, 

die gemäß LBV-SH/AfPE (2016) dem allgemeinen Lebensrisiko entspricht und keinen 

Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auslösen wird.  

 Für die Zugvögel ist keine Betroffenheit durch das Vorhaben ersichtlich. Schutz- und 

Vermeidungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 
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Abbildung 11: Schutzgebietskulisse Avifauna (gemäß LEP 2025, MIWKS SH) (eigene Darstellung)  
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Abbildung 12: Zugwege Wasservögel aus "Der Falke Sonderheft Vogelzug 2013". Der Pfeil stellt die unge-

fähre Lage des Plangebiets dar. 

 

Abbildung 13: Zugwege Landvögel aus "Der Falke - Sonderheft Vogelzug 2013". Der Pfeil stellt die ungefähre 

Lage des Plangebiets dar. 












































































